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unbefristet zu verwahren. Daraus folgt aber nicht ohne wei
teres, daß er ihn verwerten oder vernichten durfte.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten bestimmen sich in 
derartigen Fällen vielmehr — soweit keine speziellen Rege
lungen vorliegen bzw. zwischen den Beteiligten vereinbart 
wurden — nach § 188 ZGB in entsprechender Anwendung. 
Daraus folgt, daß der Verklagte der Klägerin zur Abholung 
des Steins eine konkrete Frist zu setzen gehabt hätte. Eine 
Verwertung wäre nur dann durch den Verklagten zulässig ge
wesen, wenn die Frist um mehr als zwei Monate verstrichen 
gewesen und die Absicht der Verwertung der Klägerin min
destens einen Monat zuvor mitgeteilt worden wäre. Diese 
Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall nicht gegeben. 
Die in § 188 Abs. 2 Satz 3 ZGB vorgesehene Ausnahmerege
lung trifft bei dem künstlerisch gestalteten Grabstein nicht 
zu.

Wegen der Verletzung seiner Pflichten aus dem Vertrag 
über die Belegung einer Urnenstelle, die zu einem Eigen
tumsverlust der Klägerin geführt hat, ist der Verklagte ge
mäß §§ 92 Abs. 1, 93, 330, 334, 336 ZGB schadenersatzpflichtig.

Da die Instanzgerichte von einer anderen Rechtsauffas
sung ausgegangen sind, haben sie sich mit der Höhe des der 
Klägerin entstandenen Schadens noch nicht befaßt. Das wird 
nunmehr nachzuholen sein. Sollte sich die Höhe des Schaden
ersatzes nur mit einem nicht vertretbaren Aufwand feststel
len lassen, kann das Gericht die Schadenshöhe unter Anwen
dung der Regelungen des § 336 Abs. 2 ZGB schätzen.

§239 Abs. 2 ZGB; §2 Abs. 2 Satz 2 EGZGB; §§328, 399, 808, 
952 BGB.
Wurde vor dem Inkrafttreten des ZGB (1. Januar 1976) ein 
Sparkonto oder Sparbuch auf den Namen eines Dritten ein
gerichtet, dann ist für die Feststellung, wer Gläubiger der 
Guthabenforderung ist, maßgeblich, ob inhaltlich eine end
gültige Übertragung der Guthabenforderung auf den Dritten 
erfolgt ist oder nicht.
OG, Urteil vom 25. Oktober 1983 - 2 OZK 32/83.

Die Verklagte ist die Großmutter der minderjährigen Kläge
rin. Sie hat am 4. Juni 1970 bei einer Sparkasse ein Konto 
auf den Namen der Klägerin eröffnet. Als gesetzlicher Ver
treter der Klägerin wurde deren Vater im Kontovertrag ge
nannt. Auf dieses Konto hat die Verklagte verschiedene Geld
beträge eingezahlt. Am 23. August 1977 hat sie 15 900 M ab
gehoben.

Die Klägerin hat vorgetragen, daß die Einrichtung des 
Sparbuchs auf ihren Namen eine Schenkung darstelle. Des
halb sei die Verklagte nicht berechtigt gewesen, über das 
Konto zu verfügen.

Die Klägerin, die durch ihre Mutter gesetzlich vertreten 
wird, hat beantragt, die Verklagte zu verurteilen, den vom 
Sparkonto der Klägerin abgehobenen Betrag von 15 900 M 
an die Klägerin zurückzuzahlen.

Die Verklagte hat Klageabweisung beantragt und erwi
dert: Weder die Klägerin noch deren gesetzliche Vertreter 
hätten zum Zeitpunkt der Anlage des Sparkontos davon 
Kenntnis gehabt. Sie habe die Einzahlungen vorgenommen, 
weil sie eines Tages das Sparbuch der Klägerin schenken 
wollte. Ein Schenkungsvertrag sei aber nicht zustande ge
kommen. Das Sparbuch sei der Klägerin auch nie übergeben 
worden. Erst im Jahre 1975 hätten die Erziehungsberechtigten 
von diesem Sparbuch Kenntnis erlangt. Sie habe auch stets 
mit Wissen der Erziehungsberechtigten über die Einlagen des 
Sparbuchs verfügt.

Das Kreisgericht hat der Klage stattgegeben. Es hat die 
Auffassung vertreten, daß das Sparbuch für einen Dritten 
eingerichtet worden sei und dieser als Sparer gelte. Mit der 
Einzahlung auf das Konto habe die Verklagte die entspre
chenden Beträge endgültig aus ihrem Vermögen ausgesondert 
und der Klägerin geschenkt. Daher müsse die Verklagte der 
Klägerin ihr Eigentum zurückgeben.

Die gegen das Urteil des Kreisgerichts eingelegte Beru
fung der Verklagten hat das Bezirksgericht als offensichtlich 
unbegründet abgewiesen.

Gegen den Beschluß des Bezirksgerichts richtet sich der 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, der 
Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Das Kreisgericht ist bei der Beurteilung des Rechtsstreits 
zwischen den Prozeßparteien maßgeblich von den Regelun

gen des ZGB ausgegangen. Dem ist das Bezirksgericht ohne 
weiteres gefolgt. Beide Instanzgerichte haben damit nicht be
achtet, daß die Einrichtung des Sparkontos im Jahre 1970 — 
also während der Geltung des BGB — erfolgte. Für Fälle die
ser Art bestimmt § 2 Abs. 2 Satz 2 EGZGB, daß für das Be
stehen der vor Inkrafttreten des ZGB begründeten Rechte 
und Pflichten das bis zu diesem Zeitpunkt geltende Recht 
maßgebend ist. Sie hätten daher ihren Entscheidungen nicht 
die Bestimmungen des ZGB über den Abschluß eines Spar
kontovertrags zugunsten eines Dritten (§ 239 Abs. 2 ZGB) zu
grunde legen dürfen, sondern hätten den Klageanspruch nach 
dem BGB beurteilen müssen (vgl. OG, Urteil vom 16. Sep
tember 1983 - 2 OZK 29/83).

Bei Errichtung eines Sparkontos und Sparbuchs auf den 
Namen eines Dritten vor dem 1. Januar 1976 — dem Inkraft
treten des ZGB — ist für die Feststellung des Gläubigers der 
Guthabenforderung maßgeblich, ob inhaltlich eine endgültige 
Übertragung der Guthabenforderung auf den Dritten erfolgt 
ist oder nicht. Feststeht, daß die Verklagte am 4. Juni 1970 
einen Sparkontovertrag auf den Namen der Klägerin abge
schlossen hat. Sie hat das Konto durch Einzahlung eines ihr 
gehörenden Geldbetrags eröffnet und später weitere Ein
zahlungen darauf vorgenommen.

Ob die Klägerin Gläubiger der Guthabenforderung wer
den sollte, hing gemäß § 328 Abs. 2 BGB von dem Willen der 
Verklagten ab. Allein mit der Errichtung eines Sparkontos 
auf den Namen eines Dritten war eine Schenkung der Gut
habenforderung nicht bewirkt.

Die Zuwendung eines Sparguthabens vollzog sich nicht 
nach den Bestimmungen des Sachenrechts, sondern bedurfte 
der Forderungsabtretung gemäß § 398 BGB. Deshalb war hier 
auch die Aushändigung des Sparbuchs nicht erforderlich. 
Allerdings kann mit der Übergabe des Sparbuchs u. U. die 
Forderungsabtretung und damit die Zuwendung bewiesen 
werden.

Wie sich aus der in das Verfahren einbezogenen Akte des 
Rechtsstreits zwischen der Klägerin und ihrem Vater ergibt, 
hatten zum Zeitpunkt der Abhebung weder die Klägerin noch 
ihre Mutter als gesetzliche Vertreterin das Sparbuch in Be
sitz. Es befand sich vielmehr bei dem Vater der Klägerin, des
sen Ehe mit der Mutter der Klägerin zum Zeitpunkt des Ver
fahrens rechtskräftig geschieden war. Dieser wurde durch 
Urteil des Kreisgerichts zur Herausgabe des Sparbuchs ver
urteilt. Daher kann aus dem jetzigen Besitz des Sparbuchs 
für die Klägerin nichts im Sinne einer Forderungsabtretung 
hergeleitet werden.

Die Verklagte hat eine Zuwendung des Sparguthabens an 
die Klägerin ebenfalls ausdrücklich bestritten und dargelegt, 
aus welchen Überlegungen es zur Errichtung des Sparkontos 
auf den Namen der Klägerin gekommen ist. Sie ist nach ihrem 
Vorbringen stets davon ausgegangen, daß sie Gläubigerin der 
Guthabenforderung geblieben sei (§§808, 952 BGB). Dafür 
spricht auch, daß zwischenzeitlich abgehobene Beträge, die 
im Interesse der Eltern der Klägerin verwandt worden sind, 
von diesen dem Konto wieder zugeführt werden mußten.

Nach alledem ist davon auszugehen, daß die Verklagte 
Gläubigerin der Guthabenforderung geblieben ist. Daher war 
sie auch berechtigt, über das von ihr eingerichtete Sparkonto 
zu verfügen. Sie hat die strittigen 15 900 M am 23. August 1977 
nicht unberechtigt abgehoben.

Aus diesen Gründen war der Beschluß des Bezirksgerichts 
wegen Verletzung von § 2 Abs. 2 Satz 2 EGZGB, §§ 328, 398, 
808, 952 BGB, § 157 Abs. 3 ZPO aufzuheben. Da der Sachver
halt entscheidungsreif ist und lediglich einer anderen recht
lichen Beurteilung bedurfte, hat der Senat in Selbstentschei
dung über den geltend gemachten Anspruch entschieden und 
die Klage abgewiesen.

§ 328 ZGB.
Bei eng nebeneinander liegenden Grundstücken kann nicht 
jede Geräuscheinwirkung aus dem Nachbargrundstück infolge 
einer gestatteten Tierhaltung als Störung i. S. des § 328 ZGB 
angesehen werden. Es gelten ähnliche Grundsätze der gegen
seitigen Rücksichtnahme und des gegenseitigen Verständnis
ses wie sie im Zusammenhang mit Lärmbelästigungen aus


